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Bulle Pius' VII. "De salute animarum" vom 16.
Juli 1821, Abschnitt 55

Dem vorgedachten Bischofe Joseph legen Wir überdies auf, daß er

bei jedem Erzbisthum und Bisthum für herkömmlich angemessene

Ausstattung der weihbischöflichen Würde sorge; auch den Erzbischöfen

und Bischöfen die erforderlichen Einnahmen zur Besoldung des General-

Vikars und zum Unterhalte der Behörde; nach der höchst freigiebigen

und fürsorglichen Verfügung des Königs überweise.
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